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Quellen zur landesfürstlichen Norm und herrschaftlichen Praxis zu Leibeigenschaft und 

Gesindeordnung (Brandenburg, Krásný Les und Frýdlant, 1659-1690); [Faksimile und 

Transkripte; Auszüge]  

Quelle 1: Auszug aus der Gesindeordnung für die Mark Brandenburg 1681/1683.1 

 

—————— 

 
1  Auszug aus der Gesindeordnung für die Mark Brandenburg 1681/1683. Aus: Mylius, Christian Otto, 

Corpus constitutionum Marchicarum oder Königlich Preußische und Churfürstlich Brandenburgische in 

der Chur- und Marck Brandenburg, auch incorporirten Landen publicirte und ergangene Ordnungen, 

Edicta, Rescripta etc., V. Th., III. Abth., I. Cap., Berlin 1740, Sp. 141-144. Abrufbar unter: Preußische 

Rechtsquellen Digital, <http://web-archiv.staatsbibliothek-berlin.de/altedrucke.staatsbibliothek-

berlin.de/Rechtsquellen/> (10.3.2010). Transkription durch Markus Cerman. 
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Die Veröffentlichung dieser Abbildungen erfolgt mit Unterstützung und freundlicher Genehmi-

gung der Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz . © 2002 Staatsbibliothek zu Berlin, 

Preußischer Kulturbesitz, URL: http://staatsbibliothek-berlin.de/. 

 

Transkription: 

 

No. XXI. Revidirte Pauer= Gesinde= Hirten und Schäffer=Ordnung, nach welcher sich jedermann 

in Unserer Mittel=Marck, Prignitz und Ucker=Marck, wie auch Herrschafften Beeßkow und 

Storckow richten soll. Vom 18. Decembr. 1681. Sambt Appendice vom 28. April 1683. [Sp. 141] 

Titulus I. 

Von den Unterthanen und deren Kinder Dienste, wie auch deren Leibeigenschafft in der 

Uckermarck und Lande zu Stolpe. 
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§. 1. Anfänglichen wollen Wir, daß in der Mittel=Marck und deren sieben Craysen, imgleichen 

in Prignitzirischen wie auch Bees= und Storckowschen Craysen, kein Pauer= oder Cossäten Sohn 

oder Tochter, wann der oder dieselbe kein ander vitae genus honestum erwehlen, sondern bey der 

Pauer= und feld=arbeit beständig verharren, und wann sie die Eltern zu ihren selbsteigenen Diens-

ten nicht bedürffen, bey andern umb Lohn dienen wollen, sich gar nicht vermiethen sollen, sie 

haben sich denn bey Unseren Aemptern, dem Gerichts=Juncker und Herren (dann weiter ist es 

nicht zu extendiren,) darunter sie gebohren oder erzogen, für sich selbsten, oder durch die Eltern 

vorhero zu Diensten angeboten, auf solchen Fall sie auf Begehren ihrer [Sp. 142] 

Herrschafft, deroselben drey Jahr zu dienen schuldig seyn sollen: […] Sollten sie auch nach 

Ablauff obiger drey Jahre länger zu dienen belieben tragen, behält die Gerichts=Obrigkeit billig den 

Vorzug […] 

§.4. Unterfienge sich aber einer oder mehr den Aemptern, Junckern und Obrigkeit obberührter 

massen seiner Dienste sich zu entziehen und unangemeldet an anderer Oerter sich zu vermiethen, 

und also die Landes=Reserve zu löchern, der oder dieselben sollen von den Gerichts=Obrigkeiten 

durch die ihrige, oder auf eines jeden Begehren durch den Landreiter auf die nechst angelegene 

Bestungen gebracht werden […] [Sp. 143] 

§.5. Nachdem aber Unsere getreue Ritterschafft der Ucker=Marck und Lande zu Stolpe bey 

diesem Puncte der Unterthanen und ihrer Kinder, wie auch deren Dienste, gantz unterthänigst zu 

erkennen geben, wie bey ihnen eine gantz andere Gewohnheit und Herkommen wäre als in der 

Mittel=Marck, angesehen bey ihnen das Recht der Leibeigenschafft, gleich in denen Pommerischen 

und Mecklenburgischen Landen von uralters her eingeführten und gültig wäre, Krafft deren die 

Unterthanen verbunden seyn zu dienen, wann und wie ihnen angesaget würde, täglich, auch mit so 

viel Gespann als ihnen von der Obrigkeit zur Hofwehre gegeben würde, und das alles bey ihrer 

eigenen Kost und Unterhaltung, gar wenige Oerter ausgenommen, allwo sie zu Hofe gespeist wür-

den; Die Unterthanen auch könten ihre Höfe nicht verlassen, verkauffen, oder einen Gewehrsmann 

in ihre Stelle verschaffen; Die Kinder insgesambt wären alle miteinander ihrer Eltern Condition und 

eigene Leute, müsten in den Gütern, worunter sie geboren, verbleiben, und wären nicht nur schul-

dig gewisse Jahre ihrer Obrigkeit zu dienen, sondern so lange, als sie dieneten, und nicht was eige-

nes unter der Obrigkeit anfiengen; […][Sp. 144] 

 

Quelle 2: Ein Amtsprotokoll (Úřední protokol) der Herrschaft Frýdlant: Martin Hübner aus 

dem Dorf Krásný Les muss sich wegen der Verweigerung des Gesindedienstes verantwor-

ten.2 

 

Martin Hübner von Schönwald 

Demnach er sich bishero gantz vngehorsamblichen vorhalten in deme er sich in vielen jahren 

zu keiner zeÿt, wie andere waÿsen zu thuen schuldig weder für den Herrn S[eine] G[naden] noch 

für den Herrn Hauptman gestellet, sondern in Böhmen hin vnnd wieder sich aufgehalten vnnd an 

verdechtigen orthen seinem selbst aignen mutwillen nachgangen vber dieses auch deß Herrn 

Hauptmans mit vorges[ch]lichen leichtfertigen wortten gegen etliche Personen erwehret, er sich 

auch in seinem dienst beÿ deme von Kiaw [Herrn von Kyaw], als ihme der Herr Hauptman dahin 

auf ein jahr lang verordnet, nit gebührlichen gehorsambs vorhalten, sondern ohn[e] ainige die we-

nigste vrsach auß desselben dienst entlauffen, darumb er [eingefügt: als ein mutwilliger vngehorsa-

mer] gefenglichen eingezogen vnnd nachfolgender gestalt wieder zu pürgen ausgeben [...] Vnnd sich 

auf künftig Lichtmeß neben andern waÿßen anhero gestellen vnd sich alles gehorsambs verhalten 

—————— 

 
2  Ein Amtsprotokoll (Úřední protokol) der Herrschaft Frýdlant: Martin Hübner aus dem Dorf Krásný Les 

muss sich wegen der Verweigerung des Gesindedienstes verantworten. Aus: Státní oblastní archiv 

Litoměřice, pobočka Děčín, Rodinný archiv Clam Gallasů, Historická sbírka, Karton č. 77, Úřední pro-

tokol 1583-1592, fol. 67r-67v. Transkription durch Markus Cerman. 

http://www.europa.clio-online.de/


Themenportal  Europäische  Geschichte  www.europa.clio-online.de 

  Seite: 4 von 4 

sol, auch wohin er vom Herrn Hauptman zu dienen verordnet, daselbst er entlich diene. Actum 

Friedlandt 13 Aprilis Anno [15]90.  

 
Quelle 3: Ein Dekretbuch [Kniha dekretů] der Herrschaft Frýdlant: Die Gutsherrschaft von 

Frýdlant gibt eine Erklärung zum Schwur der Leibeigenschaft ab, um die Bevölkerung zu 

beruhigen.3 

 

Erclerung des worths wahre Leibaigenschafft. 

Vnßeren gesambten Scholzen vnd Gemain Eltisten vnßer Herrschafft Friedlandt, hiermit zu 

gaentz[lichem] beschaidt, weillen in dißen Königreich Böhaimb ain durchgehenter üblichen ge-

brauch, daß die vnterthanen beÿ ablegung ihrer erbvnterthänigen pflicht, die wahre Leibaigen-

schafft angeloben, so ist ein solches beÿ jungst vorgangenen Actu, auch also gehalten worden, wie 

auch dadurch kein andere beschwernuß ihnen auffzutun, sondern beÿ den jenigen verbleiben zulas-

sen gesinnet sein, alß wie es von vnßerem hochgeehrtist[en] vnd geliebten herren vattern seeligsten 

andenckhens auff vnnß erblich kommen, sollten sie aber etwaß ander darunter verstanden, vnd 

etwan vermaint haben wollen, mogen vnß sie solches gehorsamb[st] vorbringen, vnd vnßers ferne-

ren beschaidt darüber in vnterthänigkheit erwartten. Actum Prag 6 Sept[embris] 1659. 

 

 

 

 

Quellen zur landesfürstlichen Norm und herrschaftlichen Praxis zu Leibeigenschaft und Gesinde-

ordnung (Brandenburg, Krásný Les und Frýdlant, 1659-1690); [Faksimile und Transkripte; Auszü-

ge]. In: Themenportal Europäische Geschichte (2010), URL: <http://www.europa.clio-

online.de/2010/Article=437>. 

 

Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Cerman, Markus: Ag-

rardualismus in Europa? Die Gutsherrschaft im östlichen Mittel- und Osteuropa. In: Themenportal 

Europäische Geschichte (2010), URL: <http://www.europa.clio-online.de/2010/Article=436>. 

—————— 

 
3  Ein Dekretbuch [Kniha dekretů] der Herrschaft Frýdlant: Die Gutsherrschaft von Frýdlant gibt eine 

Erklärung zum Schwur der Leibeigenschaft ab, um die Bevölkerung zu beruhigen. Aus: Státní oblastní 

archiv Litoměřice, pobočka Děčín, Rodinný archiv Clam Gallasů, Historická sbírka, Karton č. 81, Kniha 

dekretů 1, fol. 61r-61v. Transkription durch Markus Cerman. 
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